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GEWERKSCHAFTLICHE

RUNDSCHAU

FUR DIE SCHWEIZ

Monatsschrift des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
Beilage ,,Bildungsarbeit“, Mitteilungsblatt der Schweiz. Arbeiterbildungszentrale

No. 9 September 1946 38. Jahrgang

Selbstindige Gewerkschaften
im liberal-kapitalistischen Parteienstaat!
Von E. F. Rimensberger.

I. Hochzeit und Alltag der Freiheit.

Am 14. Juli 1790 fand auf dem Marsfeld in Paris das grosse
Fest der Freiheit und der Menschenrechte statt. Die Franzosische
Revolution begann ihren Siegeszug in ihrem Heimatland, wo der
Konventskommissidr Carrier bald ausrief: « Wir wollen aus Frank-
reich lieber einen Totenacker machen, als dass wir darauf ver-
zichten, es auf unsere Weise zu regieren.» Im Siegeszug der Re-
volution durch die Welt hat dieser Ausspruch — wir Schweizer
wissen es aus der Zeit der Helvetik dusserst gut — noch verschie-
dene andere Friedhofe erzeugt. Die Formel ist bis zum « Tausend-
jihrigen Reicl. » Hitlers nicht ausser Kurs gekommen.

Am 14. Juli 1790, am ersten Geburtstag der Revolution, trugen
Hunderttausende von begeisterten Menschen aus Frankreich und
andern Léndern Europas ihre jungen Hoffnungen iiber das Mars-
feld. In einer « Deputation des Menschengeschlechts » marschier-
ten Vertreter der Volker der entferntesten Liander mit, die aller-
dings nicht um ihre Meinung befragt worden waren und, wenn sie
es wohl worden wiren, kaum gewusst hidtten, um was es eigentlich
geht. Soweit keine direkten Vertreter dieser Volker vorhanden
waren, wurden solche, wie man dies heute in grossen Theater-
revuen tut, zurecht gemacht und -geschminkt. Neger und Inder
waren zu sehen, deren Nachkommen noch heute nicht frei und
gleich sind. Besonderes Aufsehen erregte ein Chaldder mit spitzer
Miitze als Vertreter eines Volkes, das seit langem ausgestorben war
und deshalb auch das einzige Volk ist, das in bezug auf die Frei-
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heit und die Menschenrechte nach dem Jahre 1789 keine Enttidu-
schungen erlebt hat.

Das erste der proklamierten Menschenrechte lautet wie folgt:
« Die Menschen werden frei und gleich geboren und bleiben so. »
An diesem Satz berauschten sich Milliarden von Menschen. Kein
Satz hat auf der Welt je einen grossern Erfolg gehabt. Er beruht
jedoch offensichtlich auf einem Irrtum. Die Menschen werden als
Kriippel und Blinde, Starke und Schwache, geistig Minderbegabte
und Hochbegabte, Arme und Reiche geboren... « und bleiben so ».

Die Freiheit setzt, wenn sie nicht fehlschlagen soll, die G e -
rechtigkeit jedes einzelnen voraus. Es kommt _]edoch
im besten Fall zum Recht — was noch nicht Gerechtigkeit ist.
Das Recht wird immer von der Macht geschaffen, und die Macht
ist — wie man laut Jacob Burckhardt immer wieder sagen muss —
« bose an sich ».

Man beginnt sich heute iiber diese Verquickungen allmihlich
klar zu werden und kennt diese Einschrinkung, weshalb z.B. die
neue franzosische Verfassung vom Friihling dieses Jahres, die in
verdankenswerter Weise eine neue Fassung der Menschenrechte zu
geben versucht und sie an die Spitze stellt, im ersten Satz ledig-
lich sagt: « Alle Menschen werden frei und glelch vordem Ge-
setz geboren und bleiben es.» Und weiter: « Das Gesetz ist der
Ausdruck des nationalen Willens » (womit bereits die Macht des
Staates und andere dunkle Michte ihr Haupt zeigen).

Wie dem auch sei, auf alle Fille eroffnete am 14. Juli 1790 die
Freiheit ihren diistern Reigen. Sie stiirzte sich sofort auf das zweite
der Menschenrechte, in dem die Freiheit des Eigentums,
des Besitzes, proklamiert wird. Sie konnte es ohne Hemmun-
gen und ohne moralische Bedenken tun, denn der aufsteigende
Liberalismus zog bald die letzte Konsequenz der Freiheit und pro-
klamierte die verriterische Formel, dass der Egoismus, das Besitz-
streben jedes einzelnen, unfehlbar die hochste wirtschaftliche
Summe und damit das Wohlergehen des Ganzen ergeben miisse.
Im wohlverstandenen Interesse des einzelnen, in seiner Initiative,
hiess es, liegt die Grundkraft der Wirtschaft und Gesellschaft. Es
gab sogar unternehmungslustige und optimistische Leute, die im
Egoismus des Menschen die Voraussetzung seines Altruismus sahen.
Im ersten Taumel der Freiheit dachten nur wenige daran, dass das
« freie Spiel der Krifte » auf die Diktaturdeswirtschaft-
lich Stirkeren und seiner Instrumente, so des Staates, hin-
auslaufen muss. Die Warnungen jener, die nach den ersten Re-
sultaten der Praxis nachdenklich wurden, verhallten im Larm des
aufsteigenden Maschinenzeitalters. Wiahrend der Abbé Jacques
Roux in ketzerischer Weise sagte, die Gleichheit sei solange ein
Phantom, als eine Klasse imstande sei, die andere auszuhungern,
und wiahrend Rabaut-Saint-Etienne erklirte, dass, solange der Staat
der « Ungleichheit des Besitzes » freien Lauf lasse, die politische
Freiheit und Gleichheit wertlos seien, standen auf allen Mauern
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und waren auf aller Lippen die ebenso verheissungsvollen wie
gleisnerischen und widerspruchsvollen Worte Freiheit und

Gleichheit.

II. Grenzen der Freiheit.

Die «Freiheit» wirkte sich fiir die Werktitigen dahin aus,
dass ein Jahr nach ihrer festlichen Begehung auf dem Marsfelde
in der gesetzgebenden Versammlung ein Gesetz zur Annahme ge-
langte, das folgende Bestimmung enthielt: «Da die Vernichtung
aller Korporationen von Biirgern des gleichen Standes eine der
Grundlagen der franzosischen Verfassung darstellt, ist die Ver-
einigung von Arbeitern in irgendwelcher Form und unter irgend-
welchem Vorwande verboten.» Dem gleichen Gesetz zufolge war
den Arbeitern der Abschluss « irgendwelcher Vertrdge untersagt,
die den Zweck haben, in gemeinsamem Einverstind-
nis ihre Arbeit, bzw. Mitarbeit in der Industrie umzugestalten
oder sie nur zu einem bestimmten Preis zu gewidhren ». Alle der-
artigen Abmachungen oder Vertrige wurden fiir null und nichtig
erklart; sie galten als verfassungswidrig und als Frevel gegen
Freiheit und Menschenrechte. Endlich schrieb das Ge-
setz eine Strafe von 500 Pfund und die zeitweilige Aufhebung der
biirgerlichen Rechte fiir alle vor, die zum Zwecke der Vertei-
digung ihrer Interessen solche Zusammenschliisse oder Vertrige
herbeizufiihren versuchen. Dariiber hinaus waren strafrechtliche
Verfolgungen der Urheber von Titlichkeiten vorgesehen, ferner
Massnahmen gegen « die Zusammenrottung von Handwerkern, Ar-
beitern und Taglohnern ». Derartige Handlungen betrachtete man
als Beeintriachtigung des unbehinderten Ganges der Industrie,

Vom Standpunkt des « Rechts» aus — man erinnere sich un-
serer obigen Feststellungen iiber Gerechtigkeit und Recht
— hatte diese erste « Probe der Freiheit» den Zweck, im Inter-
esse der vollstdndigen Oberherrschaft des Staates
jegliches Zwischenglied zwischen ihm und dem Individuum zu
beseitigen. Das besagte Gesetz vernichtete somit die Vereinsfreiheit
und das Streikrecht zugunsten der sogenannten « Arbeitsfreiheit ».
Es vernichtete jene Rechte, ohne die die Ar-
beitsfreiheit allzeit als Zwang und Vergewal-
tigungempfunden werden muss, es sei denn, dass der
Arbeiter sein eigener Produzent wird, womit die Arbeit
einen «andern Sinn» erhdlt: er wiirde dann in freier Selbst-
bestimmung seine Freiheit einschrinken. Er wiirde fiir sich selber
das Opfer bringen oder... den Gewinn einstecken.

Soviel iiber die Freiheit. Was die Gleichheit betrifft,
so sah das besagte Gesetz in keiner Weise die gleiche
Behandlung des Arbeiters und des Unterneh-
mers vor. Das Vereins- und Koalitionsverbot wurde nur gegen-
tiber den Arbeitern strikt eingehalten. Der Berichterstatter der Ge-
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setzgebenden Versammlung brachte dies klar zum Ausdruck, indem
er sagte, dass man natiirlich nicht « die Kaufleute verhindern wolle,
miteinander iiber ihre Geschifte zu reden». Ihre Vereinigungen
waren ausdriicklich von den Bestimmungen des Gesetzes ausgenom-
men. «Als unmittelbarer Nutzniesser der Revo-
lution», so sagt Léon Jouhaux, auf den wir uns bei der Deu-
tung dieses Gesetzes berufen konnen, « bediente sich das
Biirgertum der neuen Ideen zur Bevormundung
der Arbeiterschaft.»

Die Bestimmungen des Gesetzes findet man spater auch in
den napoleonischen Gesetzbiichern wieder. Sie waren darin sogar
verschirft. So verbieten einzelne Paragraphen des mapoleonischen
Strafgesetzbuches die Errichtung von Kampfverbinden. Der Zu-
sammenschluss von Unternehmern in solchen Organisationen wurde
jedoch mit nur 6 bis 30 Tagen Gefingnis sowie einer Busse von
200 bis 300 Franken bestraft, und zwar erst im Augenblick der
praktischen Wirksamkeit. Der Zusammenschluss der Arbeiter zur
Verteidigung ihrer Interessen war hingegen unter allen Umstanden
und unter Androhung einer Gefingnisstrafe von 1 bis 3 Jahren
(2 bis 5 Jahre fiir die Anfiihrer) verboten.

Dieses « Recht » firbte auch auf andere Linder ab. Es wurde
mit den Eroberungsfeldziigen des Kaiserreiches iiber die Grenzen
getragen und diemte bei der Ausarbeitung von Gesetzen in ver-
schiedenen Lindern als Vorbild.

Es folgten in den meisten Lindern — auch im Zuge der Re-
stauration — Jahrzehnte der schlimmsten Unterdriickung. Gerade
aus dieser Zeit der Behinderung durch den Staat her-
aus sind in hartnickigem Kampf iiberall die ersten modernen und
selbstindigen Gewerkschaften entstanden. Das Vereinsrecht erhielt
in England im Jahre 1825 prinzipielle Geltung. Es regelte die Be-
ziehungen zwischen Arbeitern und Unternehmern fiir die néchsten
50 Jahre. 1861 fiel das Koalitionsverbot in Sachsen, 1869 in Preus-
sen. Nach fortgesetzter Unterdriickung im ersten und zweiten Kai-
serreich gelangte in Frankreich im Jahre 1864 ein Gesetz zur An-
nahme, das endlich das Streikrecht anerkannte. Nun war der Weg
fir die Gewerkschaften offen. Besonders stark entwickelten sich
die sogenannten freien Gewerkschaften, die neben den
Gewerkschaften der andern Richtungen (konfessionell, anarcho-
syndikalistisch, kommunistisch usw.) einen besonders grossen Auf-
trieb erhielten. Bald zihlten sie in den meisten wichtigen Lindern
mehr Mitglieder als die andern Richtungen zusammengenommen.
1868 kam es in England — das iiberhaupt nur freie Gewerkschaften
kennt — zum nationalen gewerkschaftlichen Zusammenschluss,
1880 in der Schweiz, 1881 in den Vereinigten Staaten, 1890 in
Deutschland, 1898 in Belgien, 1905 in Italien.

Mit dem Begriff der «freien» Gewerkschaft ist allzeit die
Selbstindigkeit gegeniiber den Unternehmern
und die politische Unabhidngigkeit dieser Organisa-
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tionen gemeint gewesen. Solange — was im demokratischen Par-
teienstaat unumginglich ist — bei der Verfolgung gewisser gewerk-
schaftlicher Ziele (Sozialgesetzgebung, Wirtschaftspolitik usw.) der
Weg iiber die politischen Parteien ins Parlament
gehen muss, werden allerdings die Gewerkschaften aller Richtun-
gen allzeit auf die Anlehnung an politische Parteien angewiesen
sein. In dieser Beziehung sind wir nun allerdings in einer volligen
Umwilzung und in einem Uebergangsstadium begriffen.

Dem Charakter des liberal-demokratischen Staates entspre-
chend, wie er bis zum ersten Viertel des laufenden Jahrhunderts
in Europa vorherrschend war, beschrinkten sich die Gewerkschaf-
ten, die weitgehend auch aus liberalem Gedankengut heraus ent-
standen sind, bis zum ersten Weltkrieg vorwiegend auf die un-
mittelbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen und sozialpoli-
tische Aufgaben. Im Interesse ihrer Bewegungsfreiheit verzichteten
sie vielfach auf weitgchende vertragliche Bindungen oder gesetz-
liche Anerkennung. Die politischen und wirtschaftlichen Umwil-
zungen und Krisen der letzten 20 J ahre haben jedoch die Erweite-
rung der Zielsetzung der Gewerkschaften zur Folge gehabt und ver-
anlassen nun insbesondere ihr Eintreten fiir eine geordnete oder
gar — im Falle der freien Gewerkschaften — eine in den
Schliisselstellungen planmissig gelenkte Wirt-
schaft. In der Richtung stirkerer Bindungen und
grosserer Verantwortungen wirkt auch die Entwick-
lung vom individuellen Dienstvertrag zum Tarif-
vertrag, das heisst die Festlegung von Arbeitsbedingungen fiir
einen ganzen Beruf oder einen ganzen Industriezweig, ferner
die Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren
(obligatorisches Schlichtungswesen) und die Mog-
lichkeit der Allgemeinverbindlicherkldrung kollek-
tiver Arbeitsvertrige, durch die das Vertragsinstrument auch fiir
Aussenseiter Giiltigkeit erhilt (Zwangstarif).

Indem Masse, wiesichder Staat mit wirt-
schaftlichenAufgabenzubefassenhat, muss
das Interesse der Gewerkschaften an einer
direkten Vertretung im Staate zunehmen.
Diese Vertretung soll und kann jedoch, so scheint die Praxis
zu zeigen und so soll in den nichsten Kapiteln dargelegt
werden, mit einem Verzicht auf ihre Selbstindigkeit und Un-
abhiingigkeit nicht gepaart gehen, solange wir im
liberal-kapitalistischen Parteienstaat le-
ben. Auch dem Korporatismus, den « Wirtschaftsparla-
menten » usw., wie sie von der nazistischen und faschistischen
Theorie verlangt worden sind, hitte, selbst wenn sie ernst
gemeint gewesen wiren, kein Erfolg beschieden sein konnen,
weilinder heutigen Ordnung die Michte des
Kapitals noch iiberall stirker sind als jene
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der Werktitigen, so dass eine Freiheits-
preisgabe, wie sie sich natiirlicherweise
auch fiir die Arbeitnehmer in einem die In-
teressen der Allgemeinheit voll wahrneh-
menden Staate ergibt, nie gerechtfertigt
gewesen ware.

Man kann sogar weitergehen und sich die
Frage stellen, ob die Gewerkschaften nicht
im«bestenaller Staaten» eine gewisse Selb-
stindigkeit bewahren miissen, und zwar
deshalb, weil in jedem Staat freie iiber-
wachende Krifte vorhanden sein miissen
und weil esin der Praxis gar keinen «besten
aller Staaten» gibt!

Viele Leute, so kiirzlich auch jene der « Neuen Ziircher Zei-
tung », haben gemeint, wir seien von einem Saulus zu einem Paulus
geworden, wir hitten diese Wahrheit erst im Zusammenhang mit
den neuesten Wahlresultaten in Europa entdeckt. Dem ist nicht so.
Gerade im Jahre 1936, als viele der gleichen Leute einige Sym-
pathie fiir die «starke Hand» der dem <« Ordnungsprinzip » er-
gebenen Staaten im Norden und im Siiden entdeckten, haben wir
in einem fiir den Londoner Kongress des Internationalen Gewerk-
schaftsbundes ausgearbeiteten Referat iiber die Gewerkschaftsfrei-
heit folgende Feststellungen gemacht:

« Der Staat hat sein Eigenleben. Er bildet sich eine Hier-
archie und eine Biirokratie. Er ist leicht geneigt, die Inter-
essen der Staatsbiirger seiner Existenz und seinem Eigen-
leben zum Opfer zu bringen. Sogar in einem demo-
kratischen Staat besteht die Gefahr, dass
die exekutiven Instanzen den Willen des
Volkes als Last empfinden, das zentralisti-
sche Prinzip iibertreiben oder gar den ab-
soluten Machtanspruch erheben. Die Gewerk-
schaften, bei deren Wirksamkeit sich das Verbundensein mit
den augenblicklichen Néten des einzelnen Menschen tiglich
erneuert, sind die zweckmissigen und natiirlichen Organe, um
gegen diktatorische Anwandlungen der Zentralgewalt aufzu-

. treten. '

Der in Freiheit gefiihrte Kampf, der allzeit ein Element
des Fortschritts war, wird und muss auch in Zukunft seinen
Platz in den menschlichen Beziehungen einnehmen. Die
Disziplin und das Verantwortungsbewusstsein der Gewerk-
schaften konnen und werden sich in dem Masse steigern, als
die Planwirtschaft vom Chaos des jetzigen Wirtschaftssystems
weg und zu einer gerechteren Verteilung des Sozialproduktes
fiihrt. Das Dilemma Zwang oder Freiheit wird in dem Masse
gemildert werden, als die Planwirtschaft, die ja die Ursachen
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der wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten beseitigen soll, Fort-
schritte macht.

Aber selbst dann, wenn die Forderungen, um derent-
willen die Gewerkschaften ihre Freiheit verlangen, in hohem
Masse erfiillt sind, das heisst, sich in garantierte Rechte um-
gesetzt haben, ist und bleibt die Gewerkschaftsfreiheit noétig.
Denn diese Rechte konnen, auch wenn sie noch so fest ver-
ankert werden, jeden Augenblick wieder in Gefahr kommen.
Die Gewerkschaften sollen in einem mehr oder weniger plan-
wirtschaftlichen Staat wegen der egoistischen, zentralistischen
und biirokratischen Eigenschaften, die jedem Staat
innewohnen, immer wachsam und bereit sein, ihre Exi-
stenz als Ueberwachungsorgane zu verteidigen. »

Vorliufig liegen die Verhiltnisse noch anders. Vorlaufig leben
wir in ganz Europa, auch wenn da und dort mehr oder weniger
diktatorisch « planwirtschaftliche » Verfiigungen erlassen werden,
die einen Hitler oder einen Mussolini vor Neid erblassen lassen
konnten, noch in einer liberal-kapitalistischen Ordnung. Neu ist
lediglich, dass wir heute in der Praxis Gelegenheit haben, die
frither aufgestellten Thesen nachzupriifen und festzustellen, inwie-
weit unsere im Titel aufgestellte Forderung der Unabhingigkeit
und Selbstindigkeit der Gewerkschaften noch oder gerade

wieder Geltung hat.

"JII. Staat und Gewerkschaften
in Holland, Belgien, England und Frankreich.

In vielen Lindern Europas — die Schweiz gehdrt nicht dazu —
herrscht zurzeit der Lohnstopp, was bedeutet, dass die Ge-
werkschaften in diesen Lindern in ihrer Hauptaufgabe gehemmt
oder vollig mattgesetzt sind. Diese Hauptaufgabe heisst: Verbes-
serung der wirtschaftlichen Lage der Werktitigen.

Die Griinde des Lohnstopps, bzw. der staatlichen Lohn-
festsetzung sind nicht iiberall die gleichen. In den von den
Siegern besetzten Lindern entspricht der Lohnstopp vielfach einer
neuen Methode der Erhebung von Reparationen. Nach dem ersten
Weltkrieg hat man festgestellt, dass sich Reparationen in Geld
meistens nicht bezahlt machen und dass auf diesem Gebiet andere
Wege gefunden werden miissen. Dazu gehoren u.a. der Abtrans-
port von Maschinen, die Ausbeutung der Arbeitskraft an Ort und
Stelle zur Verbilligung der zu beschlagnahmenden oder zum Ex-
port gelangenden Giiter usw. Wieder andere Linder, so z. B. Hol-
land, sind angesichts ihrer schwierigen Lage nach der Befreiung
(Wiederaufbau des Industriepotentials), ferner wegen internatio-
nalen Abhingigkeiten, bzw. infolge ihrer Lage als ausgesprochene
Exportlinder gezwungen, auf die Zihne zu beissen. So wiirde z. B.
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Holland, das 50% seiner industriellen Importgiiter aus dem Raum
von Nord- und Siidamerika sowie des Stillen Ozeans bezieht, gerne
seine Valuta aufwerten. Die Preissteigerungen in den USA und
auch gegeniiber den aufgewerteten Valuten von Kanada und
Schweden konnten damit ein wenig neutralisiert werden, « wenn »,
so sagte kiirzlich Vermeulen, Sekretdr des Hollindischen Gewerk-
schaftsbundes, « wir nicht erstens auf dem internationalen Markt in
der gleichen Preisebene liegen wiirden wie unser grosster Kon-
kurrent England » und « w e nn zweitens unser inlindisches Preis-
niveau nicht kiinstlich niedrig wire angesichts der Regierungs-
subventionen von 800 Millionen Gulden pro Jahr und der kiinst-
lich niedrig gehaltenen Mietzinsen ». Wie wiinschenswert eine Auf-
wertung des Guldens wire, geht schon aus der Tatsache hervor,
dass das durchschnittliche Preisniveau der importierten Giiter —
Rohstoffe und Halbfabrikate — auf 269% steht (1938: 100). Zu-
sitzliche Preissteigerungen werden auf den Winter erwartet, und
es ist leicht einzusehen, welche « mittlere Linie» die « Nationale
Schlichtungskommission » einhalten muss, die iiber die Befugnisse
shres Namens bereits seit langem hinausgewachsen ist und heute
ganz einfach « Lohnpolitik fijhren miisse ». Der Ausweg heisse:
Produzieren und nochmals produzieren!

Es ist iiberall dasselbe: Nachdem die Arbeiter mit Gut
und Blut den Krieg gewonnen und den Lowenanteil seiner
Kosten getragen haben, sollen sie nun auch noch fiir die
Kosten des Wiederaufbaues aufkommen. Ueberall wer-
den die Lohne gebremst und iiberall steigen
trotzdem die Preise. Es untersteht gar keinem Zwei-
fel, dass, wenn Lohne und Preise — in den letzten stecken
die Gewimne! — miteinander gestoppt und ihre
Erholung in gleicher Weise von der steigenden
Produktion abhingig gemacht wiirde, die Lohne heute
iiberall hoher, bzw. ihre Kaufkraft besser sein konnten. Ein
solches Vorgehen wire jedoch in der liberal-kapitalistischen
Wirtschaft eine Art Selbstmord. Sie wiirde ihren Sinn — und
Unsinn! — verlieren. Man kann von den liberal-kapitalisti-
schen Staaten nicht verlangen, dass sie sich in ihren eigenen
Schwanz beissen.

Nach dem, was wir im letzten Kapitel gesagt haben, lisst sich
auch die Frage stellen, ob es vielleicht Linder gibt, wo die Ar-
beiter schon so stark in der Regierung vertreten sind und im Lande
so viel mitzureden haben, dass sie aus eigenen Stiicken bewusst auf
die Zihne beissen diirfen.

Die Vorginge in Frankreich, wo Sozialisten, Kommunisten und
Biirgerliche zu je einem Drittel in der Regierung vertreten sind,
ferner die Lage in Belgien, wo sich sozialistische Ministerprisi-
denten abwechseln, sowie in England, wo es eine reine Arbeiter-
regierung gibt, berechtigen durchaus zu solchen Fragen.
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In allen diesen Fiallen muss jedoch fest-
cestellt werden, dass der liberale Kapita-
lismus trotz allem noch am Ruder ist und
deshalb die im Titel unseres Artikels er-
wihnten Spielregeln durchaus noch Gel-
tung haben.

In allen diesen Lindern gibt es keine « Herrschaft iiber die
Preise », also die Seite des Kapitals, hingegen wird auf
dem Gebiet der Lohne oft eine dusserst scharfe Sprache gespro-
chen, so dass z.B. in Belgien der Gewerkschaftsbund kiirzlich
gezwungen war, gegeniiber einer Rundfunkrede des — sozialisti-
schen! — Ministerprisidenten festzustellen, die Arbeiterbewegung
« sei durchaus fihig, sich ohne irgendwelche Interventionen selber
zu fithren ». Niemand ausserhalb des Gewerkschaftsbundes, « wer
es auch sei, sei qualifiziert oder ermichtigt, in seinem Namen zu
sprechen, sondern dies stehe nur den gewihlten reguliren In-
stanzen zu ». Die Gewerkschaftshewegung protestiere « wieder ein-
mal » gegen die « Aufrechterhaltung der zivilen Mobilisation, die
in Tat und Wahrheit darin bestehe, die Gewerkschaften an jeg-
licher Verwendung der gewerkschaftlichen Waffe des Streiks zu
verhindern ».

Sogar aus England, wo sich dem Temperament dieses be-
wundernswerten Volkes entsprechend alles in minniglicher Form
abspielt und wo ohne viel Aufregung gestreikt und verhandelt
wird, ja, von der Regierung wenn notig sogar — wir denken an
den Hafenarbeiterstreik — ziemlich massiv Streiks <« gebrochen »
werden, wird von « Spannungen>» berichtet, «<welche ganz
natiirlich zwischen Regierung und Gewerk-
schaftenineiner,wennauchnur teilweise (sehr
teilweise! D. Verf.) geplanten und dirigierten
Wirtschaft entstehen miissenb». Es ist sehr interessant,
dass gerade in England, d.h. in einem Lande, wo bis jetzt die ver-
niinftigsten und praktischsten Vorschlige und Anregungen iiber die
« Vollbeschiftigung in der Freiheit» gemacht worden sind, sich
schon jetzt, in der «teilweisen » Planwirtschaft, das Problem der
Freiziigigkeit, der Organisationsfreiheit und der Einheitsgewerk-
schaft stellt, d.h. letzten Endes die Frage, ob in einer geplanten
Wirtschaft — in dem zur Diskussion stehenden Falle handelt es sich
um den straff organisierten Londoner Verkehr, die nationalisierten
Kohlengruben usw. — nicht die gleich straffe und einheitliche, d. h.
hundertprozentige gewerkschaftliche Organisation in einer einzigen
Gewerkschaft eine Notwendigkeit ist.

FEin sehr iibles Symptom, das gelegentlich einmal der sieg-
reichen Demokratie nachtriglich den Kopf kosten konnte, muss
ohne Zweifel darin gesehen werden, dass die Gewerkschaften in
allen diesen Lindern immer wieder in schirfster Weise gegen die
Langsamkeit des Verfahrens (die auf dem Gebiet der
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Ordnung der Lohne besonders verhingnisvoll ist) sowie gegen die
Verschleppung der Verhandlungen und lange
Regierungskrisen aufzutreten haben, das heisst gegen Er-
scheinungen, die nicht nur nachgewiesenermassen auf die Pro -
duktion driicken, sondern auch letzten Endes die mit Ach
und Krach gefassten Massnahmen wertlos machen und so die Aus-
fiihrung von Versprechungen gegeniiber den Arbeitern als Farce
erscheinen lassen.

In den Tagungen der holldindischen Gewerkschaf-
ten und in der hollindischen Gewerkschaftspresse wird immer
wieder « das Tempo der nationalen Schlichtungskommission » als
¢ alles andere denn befriedigend bezeichnet». In Belgien, wo
ganz besonders Not am Mann ist, schleppen sich die neuesten Ver-
handlungen seit dem Monat Mai hin. Die verlangten Lohnanpas-
sungen wurden zunichst von der Regierung glatt abgelehnt. Die
Aktion gegen die Preise ergab nicht das gewiinschte Resultat. Wenn
nicht endlich auf diesen Gebieten positive Resultate erzielt wiirden,
miisse dies, so wurde von den Gewerkschaften zum Ausdruck ge-
bracht, fiir das Land « ausserordentlich ernsthafte Folgen zeitigen ».
Nahezu ultimativ wurde am 5.Juli auf einer nationalen Arbeits-
konferenz vereinbart, dass die Regierung positive Vorschldage aus-
arbeiten soll, so dass diese nach einer weitern Konferenz am
1. August sofort in Kraft treten kénnen. Am 1. August stand man
natiirlich wieder einmal in einer Regierungskrisis. Eine befrie-
digende Losung ist auch heute noch nicht eingetreten. Trotzdem
Unternehmer und Arbeiter einig sind in der Feststellung, dass
«zurzeit auf dem Gebiete der Lohne eine grosse Unordnung
herrscht », bleiben, abgesehen von einigen Anpassungen in den
untern Kategorien, die Reglemente iiber die « Stabilisierung der
Léhne » weiter in Kraft. Unternehmer und Arbeiter werden sogar
aufgefordert, zusammenzuwirken, « um jegliche Lohnbewegung zu
verhindern, die das Prinzip der Lohnstabilisierung verletzen
konnte ». Abschliessend stellt Finet, Sekretir des Belgischen Ge-
werkschaftsbundes, im Organ der Landeszentrale fest, dass die
eigentlichen Nutzniesser der getroffenen Massnahmen die Unter-
nehmen sind, die trotz allem wieder Preiserhéhungen vornehmen
und rugestanden erhalten haben. Der Nationalrat des Belgischen
Gewerkschaftsbundes macht die Regierung auf die Gefahr aufmerk-
sam, die die PreiserhGhungen im Verkehrsgewerbe sowie fiir Gas
und Elektrizitit fiir die verfolgte Preissenkungspolitik haben.

Am schwierigsten und lehrreichsten liegt der Fall in Frank -
reich. Auch dort spielen sich die Dinge trotz der guten Vertre-
tung der Arbeiterschaft in der Regierung nach ebenso alten, zum
Teil bewihrten und zum Teil unbewihrten Regeln ab. In einer
Zeit schiarfster und fortdauernder Preiserh6hungen und
nach einem Lohnstopp von mehr als einem Jahr
machte sich die Forderung einer allgemeinen 25prozentigen Lohn-
erh6hung im Zusammenhang mit den Wahlen schon Anfang Juni

330



geltend. Es folgte in einer nationalen Wirtschafts- und Lohnkon-
ferenz ein wahrhaft epischer Kampf und Kuhhandel mit der Re-
gierung, die zunichst nur von 15% etwas wissen wollte, wobei von
hochster Regierungsseite sogar die Unternehmer, die schon nahezu
eines Bessern belehrt worden waren, gegen die Forderungen der
Arbeiterschaft aufgeputscht wurden. Es dauerte bis Anfang August,
bis ein Entschluss zustande kam. Er lautet auf eine durchschnitt-
liche Lohnerhéhung fiir alle Lohne und Gehilter von 189 (riick-
wirkend ab 1. Juli). Dazu gesellen sich Erh6hungen von Familien-
zulagen sowie steuerliche Erleichterungen. Wenn man die Aus-
filhrungsbestimmungen der von oben herab ausgekliigelten Lohn-
erh6hungen liest, so glaubt man sich in den Regionen hochster
Mathematik zu bewegen. Man wird sich bewusst, dass es im un-
kontrollierten und unkontrollierbaren liberal-kapitalistischen Staat
mit seinen unzdhligen Lohnkategorien und seiner bis ins kleinste
zersplitterten Wirtschaft sowie seinen zahlreichen Sonderverhilt-
nissen (in Wirklichkeit schwanken die Lohnerhohungen zwischen
18 und 35%) schonrein technisch nahezu unméglich ist, von
oben herab Lohnverinderungen zu veranlassen (ganz abgesehen
davon, ob in der Praxis die allgemein renitenten und unkontrol-
lierten Unternehmer solche Anordnungen iiberhaupt ernsthaft
durchzufiihren beabsichtigen).

In einer Rundfunkrede, in der der verantwortliche Minister
die von der nationalen Lohnkonferenz gefassten Beschliisse dar-
legte und erlduterte, wurde ausgefiihrt: « Die nationale Wirtschafts-
konferenz hatte die Aufgabe, ein neues Gleichgewicht zwischen
Preisen und Lohnen festzulegen.» Im gleichen Atemzug teilte der
Minister mit, dass einige Preisanpassungen vorgenommen werden
miissen und binnem kurzem die Preise fiir Brot, Milch, Elektrizitat
und einiger anderer « Positionen » wesentlich heraufgesetzt werden
miissen. Ausdriicklich abgemacht und im voraus feier-
lich proklamiert war jedoch, dass die Lohnerhéhun-
gen ohne Preiserhohungen erfolgen sollten!

Bald nach der pomposen Bekanntgabe der «gliicklichen Losun-
gen » hatte der Vorstand des Gewerkschaftsbundes dagegen zu pro-
testieren, dass weitere Preiserh6hungen stattfinden und dass darin
sogar die staatlichen Instanzen das schlechte
Beispiel geben. Die Festsetzung der Preise konne nicht der
Preiskontrolle des nationalen Wirtschaftsamtes iiberlassen werden,
« deren Methoden von der nationalen Wirtschaftskonferenz ver-
urteilt worden seien ».

IV. Bewahrte Methoden.

Der Franzosische Gewerkschaftsbund hat nach erfolgter staat-
licher Lohnerhohung — die der Art der Sache nach in letzter Kon-
sequenz auch wieder den Charakter eines Lohnstopps hat, wobei
gewisse Sitze nicht iiberschritten werden diirfen — eine Sitzung
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des Nationalrates abgehalten. Sie hat gezeigt, dass die in den letz-
ten Kapiteln niedergelegten Gedankenginge auch fiir Frankreich
Geltung haben.

Capocci, ein Gewerkschafter alten Schrots und Korns, der das
Kind allzeit beim Namen nennt, hat, trotzdem er zu jener nicht
kommunistiechen Minderheit gehort, die nicht mehr sehr viel an-
zubringen hat, deutlich ausgesprochen, dass «die Vierte Re-
publik weiterhin von den Bankiers beherrscht
wird». Er hat auch gleichzeitig auf jenes Merkmal hingewiesen,
das wir als Kriterium aufgestellt haben: «In unserer gelenkten
Wirtschaft legt man die Lohne an die Ziigel, und man ldsst bei den
Preisen die Ziigel schiessen. » Jouhaux sprach in dhnlichem Sinne,
indem er sagte, « dass wir, solange wir unter dem gegenwar-
tigen Regime leben, kimpfen miissen ». Eine ganze Reihe
von Delegierten wies darauf hin, dass die im Gange befindlichen
Preiserhohungen die vom Staat eingefiihrten LohnerhGhungen
bereits «absorbiert» haben. Die Hauptschlacht, die
Schlacht der Preise, werde in der gegenwirtigen Ordnung nicht ge-
schlagen. Hingegen sei die seltsame Planwirtschaft in Frankreich
im Begriff, auf dem Gebiete des Fleisches sogar zu einer Art Le-
galisierung des schwarzen Marktes zu fiihren. Bei letzteren Mass-
nahmen seien die Gewerkschaften nicht einmal einvernommen
worden, wie denn auch die Verhandlungen der Nationalen Wirt-
schaftskonferenz nur beratenden Charakter hatten. Sofort nach der
Nationalen Wirtschaftskonferenz musste dariiber geklagt werden,
dass die Massnahmen der Regierung, so vor allem auf dem Gebiete
der Familienzulagen, da und dort keine Nachachtung erhalten:
«Die Regierung hat die Empfehlungen der Wirtschaftskonferenz
nicht durchgefiihrt. » (Jouhaux.)

Unter diesen Umstinden ist es erfreulich, dass man sich auf
der Konferenz der bewihrten gewerkschaftlichen Methoden er-.
innerte und sich bewusst wurde, dass in der gegenwirti-
gen Ordnung nichts Entscheidendes geschieht,
wenn die Arbeiter nicht selber zum Rechten
sehen. Vor einiger Zeit hat sich denn auch der Franzosische
Gewerkschaftsbund vor allem fiir die Errichtung von Kommis-
sionen der Gewerkschaften (Departementskartelle), der Bauern
(Genossenschaften usw.), der Produzenten und Konsumenten aus-
gesprochen, die auf dem Gebiet der Preise an Ort und Stelle direkt
eingreifen sollen.

Wenn bis jetzt gewisse Erfolge erzielt worden sind, so ist es
vor allem solchen Institutionen, der direkten Aktion von
unten, zu verdanken. Im gleichen Sinne konnen die Be-
triebsrite, Fabrikkommissionen usw. wirken, wes-
halb sich denn auch der Nationalrat speziell dafiir eingesetzt hat,
dass « Fabrikkommissionen und die Gewerkschaften im allgemei-
nen ihren ganzen Einfluss geltend machen, damit wirksame Mittel
- der Kontrolle ergriffen werden und zu diesem Zwecke alle Unter-
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lagen und Zahlen beschafft werden». Schon friither hat sich der
Franzosische Gewerkschaftsbund wie folgt ausgesprochen: «Die
Kommissionen sollen die lokalen Organisationen und die Kon-
sumenten einladen, ihnen alle Fille von Spekulation, schwarzem
Markt usw. bekanntzugeben. Sie werden diese Klagen an die offi-
ziellen Behorden weiterleiten und iiber ihre Behandlung wachen.
Durch die Presse, durch Versammlungen und Plakate sollen die
Namen der Schwarzhindler, Hamsterer und unehrlichen Kaufleute
bekanntgegeben werden. Der Franzosische Gewerkschaftsbund ist
iiberzeugt, dass er bei diesem Vorgehen die Unterstiitzung aller
jener Produzenten und Kaufleute haben wird, die ihren ehrlichen
Ruf gegen alle skrupellosen Schwindler und Schwarzhéndler zu ver-
teidigen wiinschen. »

Racamond, ein kommunistischer Sekretir des Franzosischen
Gewerkschaftsbundes, der sich insbesondere mit diesen Fragen be-
schiiftigt, setate sich im Nationalrat energisch dafiir ein, dass die
« Kommissionen fiir die Gesundung des Marktes », die sich aus
Vertretern der Produzenten, der Kaufleute und der Konsumenten
zusammensetzen und bis in die Unternehmen (Fabrikkommis-
sionen usw.) reichen sollen, «xabsolut unabhidngig sein
miissen gegeniiber der Regierung und den In-
stanzen der 6ffentlichen Verwaltungy».

Vor allem aber hat sich der Nationalrat des Franzosi-
schen Gewerkschaftsbundes wieder auf das alte bewihrte
Mittel der in freier Vereinbarung abgeschlos-
senen Kollektivvertrige besonnen. Er sprach sich
in seiner Entschliessung « fiir die sofortige Riickkehr zur
freien Diskussion der Kollektivvertrige und der Lohne zwi-
schen den Unternehmern und den Arbeitern aus». Am
1. Mirz 1947 soll diese Riickkehr zu den Kollektivvertrigen,
das heisst zum freien Kollektivvertragswesen, durchgefiihrt
werden.

Auch in Holland werden ihnliche Toéne angeschlagen.
« Was die Arbeitsweise betrifft », so sagt Vermeulen in einem Ar-
tikel des Organs des Hollindischen Gewerkschaftsbundes, «so
miissen die Marksteine versetzt werden. Der Hauptnach-
druck muss gelegt werden auf die freie Vereinbarungder
Organisationen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Die nationale Schlichtungskommission (die, wie wir
gesehen haben, zurzeit die Léhne weitgehend festlegt, der Verf.)
muss diese Zusammenarbeit fordern und eventuell lediglich ihre
Resultate in ausschlaggebenden Punkten korrigieren. Nicht selber
tun, sondern tun lassen! Nur wenn die Verhandlungen zum vollen
Recht kommen, kann man fiir das Resultat die Verantwortung
tragen. »

Wir sind somit in der Schweiz auf dem richtigen Wege.
Wohl haben wir unsere Lohnbegutachtungskommis-
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sion gehabt, die, auch wenn sie nicht lohnstoppen d wirkte,
nach der Ansicht von zuverlissigen Fachleuten eine gewisse lohn-
bremsende Wirkung gehabt hat. Die bewéhrten For-
mender Lohnbildung sind jedochinder Schweiz
nie ausser Kraft gesetzt worden und feiern in
neuester Zeit sogar erfreuliche Triumphe, indem
ganze Industrien, wie die Textilindustrie, das Bekleidungsgewerbe,
die Heimindustrie usw., die frilher den Kollektivvertrag kaum oder
gar nicht kannten, zu kollektivvertraglichen Abmachungen gelangt
sind.

Dass man in der Schweiz immer den Weg der Mitte anstrebt,
beweist die nunmehr beschlossene Errichtung eines Eidgends-
sischen Lohnamtes, das, ohne selber Lohne festzusetzen,
die wichtigsten Elemente fiir eine gesunde und verantwortungs-
bewusste Vertragspolitik und den Ausbau des freien Vertragswesens
beschaffen soll: zuverlissige Unterlagen. Von der direkten Vertre-
tung der Gewerkschaften bei allen diesen Bestrebungen wird es
abhiingen, ob wir uns neben dem Ausland sehen lassen und in gut
schweizerischer Weise zeigen konnen, wie ohne hektische und fiir
die ganze Wirtschaft schidliche Abweichungen der Mittelweg ge-
gangen werden kann zwischen der Szylla des Lohnstopps und der

Charybdis chaotischer Freiheit.

V. Politik und Gewerkschaften.

Neben dem Prinzip der Unabhingigkeit gegeniiber
dem Staat enthalten die Statuten der meisten gewerkschaft-
lichen Landeszentralen auch den Grundsatz der «parteipoli-
tischen Unabhingigkeit». Auch in dieser Beziehung
muss heute, mitten in einer europiischen Umwilzung, objektiv die
Frage gestellt werden, ob vielleicht neue Erwigungen und neue
Einstellungen am Platze sind, ob sich in einzelnen Lindern die
Arbeiterschaft — wenn iiberhaupt — in héherem Masse oder voll-
stindig mit einer Arbeiterpartei identifizieren soll, da da und dort
solche Parteien den Staat tragen oder von einer wahrhaften Ar-
beiterregierung gesprochen werden kann.

Es ist kein Zufall, dass wir unsern Artikel mit der Erinnerung
an die Franzosische Revolution und ihre « Hochzeit der Freiheit »
begonnen haben. Wenn auch die Regierungen der Revolution und
des nachher herrschenden Biirgertums, wie wir in den ersten zwei
Kapiteln gesehen haben, die Freiheit nur soweit bejahten, als es
ihre Freiheit war, so kann man im Gegensatz dazu von den fran-
zosischen Gewerkschaften sagen, dass sie die Unabhingigkeit
innerhalb des Staates und ihre parteipolitische Unabhingigkeit
allzeit prinzipiell sehr ernst genommen haben, wobei sie aller-
dings nun zum Schluss, nimlich nach Beendigung des zweiten
Weltkrieges, ins gegenteilige Extrem gefallen sind
und uns deshalb eine ganz besonders gute Gelegen-
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heit geben, cinige interessanten Schlussfolgerungen i ber
beide Extreme zu ziehen.

Frankreich ist in Europa nahezu das einzige Land, wo man
die politische Unabhingigkeit so ernst genommen hat, dass iiber-
haupt nie «konstitutionelle Beziehungen » zwicchen den freien
Gewerkschaften und der sozialistischen Partei bestanden haben.
Auch heute noch, wo es Leute gibt, die behaupten, dass der Fran-
zosische Gewerkschaftsbund unter dem Diktat der Kommunisti-
schen Partei stehe, lautet der erste und oberste Satz der Statuten
des Gewerkschaftsbundes dahin, dass die Gewerkschaftshewegung
in allen ihren Teilen in <absoluter Unabhingigkeit
von Unternehmern, Regierungen, politischen Parteien, weltanschau-
lichen Sekten oder andern ausserhalb der Bewegung stehenden
Gruppierungen iiber ihre Organisation und Aktion entscheiden
miisse ». Wenn auch neulich in Artikel 10 die Bestimmung ge-
strichen worden ist, wonach die Mitglieder der Exekutive des
Franzosischen Gewerkschaftsbundes keinen leitenden Organen einer
politischen Partei angehéren konnen, so ist doch die Bestimmung
stehengeblieben, dass sie auf alle Fille keine poli-
tischen Mandate annehmen diirfen.

Es wire nahezu unvorstellbar, dass die anti-etatistische frei-
gewerkschaftliche Minderheit im Franzosischen Ge-
werkschaftsbund auch heute noch eine so grosse moralische Rolle
spielen konnte, wenn sie sich nicht auf ilteste Traditionen und
sozusagen urfranzosische Charakterziige berufen konnte, die ihren
hochsten Ausdruck in Leuten wie Proudhon, Pelloutier, Sorel,
Jaures, Jouhaux usw. gefunden haben, das heisst in Leuten, die
dem franzosischen Menschen und Staat, den politischen Parteien
und den Gewerkschaften jenen Stempel des Einmaligen aui-
gedriickt haben, der das Genie Frankreichs ausmacht: seinen In-
dividualismus und sein dem Staat misstrauendes Humanitétsideal.

Das Problem der politischen Unabhingigkeit stellt sich heute,
wie wir sehen werden, allerdings nicht nur in Frankreich. Es erhilt
lediglich dort seinen schérfsten Ausdruck, weil in Frankreich die
politische Unabhiingigkeit eine absolute war und gerade heute
die weitestgehende Preisgab e dieser Freiheit zu beobachten ist.

Wir sind uns bei dieser Feststellung durchaus bewusst, dass
man auf diesem Gebiete nicht allzu orthodox sein darf, dass heute
jede Wirksamkeit und somit auch die gewerkschaftliche Tatigkeit
politische Auswirkungen hat, bzw. von politischen Momenten be-
dingt ist. Wir wissen, dass die Dynamik dort herkommt, wo sie
in den letzten Jahrzehnten unter den Werktitigen allzeit her-
gekommen ist, das heisst von der Politik der aufgeweckten politischen
Linken, und dass gerade diese Dynamik viel dazu beigetragen hat,
aus dem Franzosischen Gewerkschaftsbund, der auf dem Gebiete
der Mitgliederzahlen und des Organisatorischen so lange hinter den
meisten andern modernen Lindern zuriickstand, eine so michtige
und grosse Organisation zu machen, wie er heute tatsachlich ist.
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Politische Einfliisse, politische Manéver und Intrigen — iiber
die wir uns nicht aufregen, da sie nun einmal zur Politik gehoren
— sollten jedoch auf dem Gebiete der gewerkschaftlichen
Aktion haltmachen, das heisst in jenem Kampfe um die Ver-
besserung der wirtschaftlichen Bedingungen der Arbeiterschaft in
der heutigen Gesellschaftsordnung, der die Hauptaufgabe der Ge-
werkschaften ist und bleibt. Im Interesse der Kontinuitdt dieser
Aktion diirfte es z.B. nicht vorkommen, dass die Arbeiterschaft
innerhalb der jetzigen Ordnung aus politischen Griinden
— wie dies eben in Frankreich der Fall gewesen ist — wihrend
einer langen Zeit schirfster Preissteigerungen auf jegliche Lohn-
aktion zu verzichten hat, dass Kollegen, die der gegenteiligen Mei-
nung sind, ausgelacht werden, dass aus p o litischen Griin-
d en der Arbeiterschaft gesagt wird, die wirtschaftlichen Probleme
sollen « nicht mehr allein vom Standpunkt der blossen Erhéhung
der Lohne aus betrachtet werden », dass man erklirt, « von solchen
Dingen (der Erhchung der Léhne, d. Verf.) diirfe nicht in de-
magogischer Weise gerade am Vorabend der Wahlen gesprochen
werden », um dann, wie es die Kommunisten gemacht haben, aus-
gerechnet am Vorabend der Wahlen nicht weniger als 25% all-
gemeine Lohnerhhungen zu verlangen. Es darf nicht vorkommen,
dass, wenn dann in gemeinsamem Einvernehmen um diese Er-
hohung gekiampft wird, einem Mitglied der Regierung, fiir die die
Arbeiterschaft stillgehalten hat, offiziell seitens der Gewerkschaften
gesagt werden muss, «es zeige sich klar, dass an die Stelle der
objektiven Besprechung der Frage der Geist des politischen
Manodvers getreten ist». Wie schlimm sich die politische Ab-
hingigkeit auswirken kann, hat sich in letzter Zeit mit aller Deut-
lichkeit im Falle des franzésischen Poststreiks gezeigt, bei dem die
unter so grossen Opfern hergestellte Einheit, die allzeit das hochste
Ziel sein soll, so sehr in Gefahr geraten ist. Wie sehr die politische
Unabhingigkeit in den jetzigen unsichern Zeiten das einzig richtige
ist, zeigt auch der kiirzlich abgehaltene Kongress der Sozialistischen
Partei Frankreichs, auf dem einigermassen iiberraschend und zum
erstenmal seit Jahrzehnten die Parteileitung in die Minderheit ver-
sctzt worden ist und demissioniert hat.

Bekanntlich hat sich in der Schweiz unter andern Um-
stinden und in anderem Rahmen ein ganz dhnlicher Vorfall des
« plétzlichen Frontwechsels » abgespielt, wie er oben im Falle der
Lohnerhhung von 25% in Frankreich geschildert worden ist. Im
Zusammenhang mit den grossen Aktionen im Textilsektor hiess es
in der Presse der kommunistischen « Partei der Arbeit» (PdA)
zuniichst, dass der Sieg in der schweizerischen Fabrikindustrie die
« grosse Stunde auch fiir unsere Partei » sei, dass er «zur raschen
Vergrosserung der Mitgliedschaft der PdA » ausgeniitzt werden-
miisse, dass — nicht mehr und nicht weniger! — «der ganze
grosse Kampf im Fabriksektor ein politischer
Kampf>» sei. Zwei Tage vor einer entscheidenden Tagung, auf
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der von den Mitgliedern grosste Opfer fiir rein gewerk-
schaftliche Ziele verlangt werden mussten, ist dann in der
gleichen Presse gesagt worden, dass der Kampf der Textiler
«<eine gewerkschaftliche Angelegenheit» sei: «In
dieser Auffassung darf und wird es, dessen sind wir gewiss,
keine Meinungsverschiedenheiten geben! » ... « Die Voraussetzung
fiir die Erfolge war die gewerkschaftliche Einheit
aller Beteiligten,dieaufdem BodendesSchwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes stehen, weil es nur
auf diese Weise moglich war, die unzidhligen Beweise der Solida-
ritit, welche diese Erfolge garantierten, zu erwirken. » *

Aus solchen «Frontwechseln» heraus entstanden &hnliche,
vollig gleichgelagerte Schwierigkeiten in verschiedenen andern
Lindern, so dass z.B. der HollindischeGewerkschafts-
bund, der vor dem Abschluss der Verhandlungen zwecks Zu-
sammenschlusses mit dem kommunistischen Einheitsverband steht,
folgende Bedingungen aufstellen musste: «Im Hinblick auf das,
was sich in den letzten Monaten in unserem Lande abgespielt hat,
verlangen unsere Verbandsbehorden eine Garantie dafiir, dass in
der zur Herbeifiilhrung der Fusion zwischen den beiden Landes-
zentralen notigen Zeit seitens des Kommunistischen Einheitsver-
bandes oder den bei ihm angeschlossenen Organisationen keine
Streiks mehr vom Zaune gebrochen, angekiindigt oder unterstiitzt
werden, die direkt oderindirekt gegenunsere Ver-
binde gerichtet sind.»

In Belgien, wo es bereits einen einheitlichen Gewerk-
schaftsbund gibt, wo also, abgesehen von einigen Verbinden, die
Einheit zwischen Kommunisten und freien Gewerkschaften voll-
zogen ist, musste kiirzlich die Landeszentrale gegen gewisse Ele-
mente protestieren, « die so weit gehen, dass sie im Hafen von
Antwerpen, wo doch die Fusion seit langem eine vollendete Tat-
sache ist, gewerkschaftliche Gruppen bilden ». Der Vorstand des
— fusionierten! — Gewerkschaftsbundes sprach sich einstimmig
gegen die Einmischung der Kommunisten von Gent in die An-
gelegenheiten der Organisationen von Antwerpen aus. Bei der Be-
sprechung der Frage der Kumulierung gewerkschaftlicher und po-
litischer Aemter hat der Vorstand « wieder einmal » unterstrichen,
dass niemand das Recht hat, die gewerkschaftliche Aktion mit
irgendwelchen politischen Wirksamkeiten zu vermengen. Mit 13
gegen 4 Stimmen ist ein Antrag angenommen worden, in dem es
heisst, dass « die Sekretire des Gewerkschaftsbundes keine gewerk-
schaftlichen Einheiten unter der Aegide einer politischen Partei
einberufen diirfen >. Bald nach der Befreiung ist in Belgien die
kollektive Mitgliedschaft der Gewerkschaften bei der Partei auf-
gsehoben worden, wobei sich insbesondere gewisse kommunistische

* Die « Gewerkschaftskorrespondenz » hat auf dieses sonderbare Verhalten
schon Anfang Juli aufmerksam gemacht.
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Elemente ganz energisch fiir die parteipolitische Unabhingigkeit
einsetzten. In Holland, wo sich die Gewerkschaften in der Ver-
folgung einer strengen politischen Unabhingigkeit von der Partei
unabhingig gemacht haben, hat heute ein Exekutivmitglied des
Gewerkschaftsbundes aus der Exekutive auszutreten, wenn €S8 ein
politisches Mandat iibernimmt und sich z. B. ins Parlament wihlen
lisst. In Zukunft soll nur noch ein Exekutivmitglied Parlaments-
mitglied sein.

Solche Tendenzen sind heute nicht deshalb so stark, weil
das politische Denken unterbunden werden soll. Es kommt
wahrhaftig nicht zu kurz! Hingegen muss sich die Erkenntnis
durchringen, dass die Gewerkschaften von heute und morgen,
was auch dieses Heute und Morgen bringen moge, zum
« eisernen Bestand » der Arbeiterschaft gehoren und dass in
den jetzigen unsichern und aufgewiihlten Zeiten alles getan
werden muss, um ihren Bestand und ihre wirtschaftliche
Wirksamkeit zu sichern. Die gegenwirtige politische Lage
weist deutlich auf die Zweckmissigkeit der traditionellen po-
litischen Unabhingigkeit der Gewerkschaften hin. Man lasse
nur die Wahlresultate der verschiedenen Linder Europas an
sich vorbeiziehen, und man wird sehen, dass es fiir die Ge-
werkschaften nur e in Verhalten geben kann: die saubere
politische Unabhingigkeit. Wenn es nicht die Einheits-
parteien sind, wie sie unter dem Einfluss der Russen in
ihrem europédischen Besetzungssektor angestrebt werden —
was keine Kritik sein soll —, so spricht im iibrigen Europa
das Krifteverhiltnis zwischen den verschie denen Par-
teien fiir die Unabhingigkeit der Gewerkschaften.

In Frankreich halten sich Kommunisten, Katholiken und
Sozialisten die Waage. In Belgien und Ho 1land ist eine dhn-
liche Entwicklung festzustellen, wobei die katholische Kirche in
Holland sogar die Mitgliedschaft bei den freien Gewerkschaften
kiirzlich verboten hat, obwohl es anderseits gerade in ihren Reihen
kommunistisch gesinnte Glaubige gibt. Ein politisches Gleich-
gewicht, das leider das Regieren und die Losung
von Problemen alles andere als begiinstigt, be-
steht weitgehend auch in Italien. In Oesterreich ist die
Einheitsgewerkschaft aller Sektoren eine vollendete Tatsache. Auch
in andern Lindern hinter dem vorhandenen oder nicht vorhan-
denen « eisernen Vorhang» wird die Vereinheitlichung begiinstigt,
so vor allem auch im russischen Sektor Deutsc hlands. Dort
werden an der Basis die Gewerkschafien — wie in Russland —
auf den Betrieben aufgebaut. Auch in den Sektoren der iibrigen
Alliierten wiirde von den weitsichtigeren Leuten einer zentra-
listischen Organisation der Vorzug gegeben, wenn nicht
die Alliierten auf diesem Gebiete aus vollig falsch verstandenen
Sicherheitserwigungen heraus die Bremse anziehen wiirden. In der

338



Tschechoslowakei stehen im Parlament die Kommunisten
an der Spitze, was ihren Einfluss in Staat und Gesellschaft na-
tiirlicherweise stark erhoht, so dass, wie kiirzlich Nationalrat
Dr. H. Oprecht nach einer Reise in dieses Land festgestellt hat,
« die Rolle der Gewerkschaften somit eine ganz andere geworden
ist als in den liberalen Demokratien des Westens >. Er fiigte auch
gleich bei: « Es besteht die Gefahr, dass die Gewerkschaften zu
sehr vom Staate abhingig werden. »

Aus obigen Darstellungen ist wohl eines klar ersicht-
lich: Dort, wo letztendlich der liberale Kapitalis-
mus noch die herrschenden Schichten stellt, sollen die Ge-
werkschaften, auch wenn starke Entwicklungen nach links
vorhanden sind, den Grundsatz der Unabhingigkeit gegen-
iiber Staat und Politik im Interesse der Arbeiterschaft und
im wohlverstandenen Interesse ihres eigenen Staats-
ideals unter Vermeidung jeglicher Spaltung und unter
weitestgehender Toleranz gegeniiber allen Richtungen weiter-
hin aufrechterhalten. Die Erwigung, wie weit die Freiheit
und Unabhingigkeit Einschrinkungen erfahren kann oder
muss, wenn jenes Mass von Einfluss im Staate erreicht wird,
das der Arbeiterschaft das Gefiihl geben kann, in einem Staat
der Werktitigen — also der Mehrheit der Bevolkerung —
zu leben, ist eine Frage, die sich in Europa noch kaum stellt
und die deshalb nicht unnétige Gegensitze schaffen und da-
mit die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit noch vergros-
sern sollte.

Ueber den grundsidtzlichen Unterschied in der
DeutungderFreiheit sollten wir uns seit langem klar
sein. Solange sich die Arbeiter im Staat als Fremdkorper
empfinden, etwa wie Dienstboten im Hause einer Herrschaft,
werden sie sich, auch wenn sie noch so gut behandelt und
bezahlt werden, immer benachteiligt und unfrei fiihlen. Um-
gekehrt werden sie, wie dies sicherlich zu einem Teil in Russ-
land der Fall ist, gewisse Freiheitsverluste und materiell viel-
leicht schlechtere Verhiltnisse nicht mehr so sehr empfinden
und Opfer sogar gerne bringen, wenn sie das Gefiihl haben
konnen, der Familie, das heisst der staatlichen Gemeinschaft,
wirklich vollberechtigt anzugehoren.

Dieser Zustand ist, wirtschaftlich und gesellschaftlich ge-
sprochen, in keinem Lande der sogenannten westlichen De-
mokratien erreicht, weshalb denn auch kein Grund besteht
zu grundlegenden Kursverinderungen der Gewerkschaften im
Verhalten gegeniiber Staat und Gesellschaft.

VI. International gesehen.

Wenn die in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten
Richilinien fiir die Gewerkschaften der einzelnen Linder
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richtig sind, so miissen sie natiirlich auch fiir dic Gewerk-
schaftsinternationale Geltung haben kénnen. Auch fiir
sie wiirde sich die Forderung ergeben, dass sie Wirtschaft und
nicht Politik zu machen hat, dass sie sich gegeniiber den wirt-
schaftlichen Organisationen, die sich die Staaten
geschaffen haben, sowie gegeniiber den politischen Par-
t eien moglichst unabhingig und frei verhalten soll.

In bezug auf die internmationalen wirtschaft-
lichen Organisationen wirde dies bedeuten, dass
der Weltgewerkschaftsbund sehr weitgehend mit dem seit dem
zweiten Weltkrieg selbstindig gewordenen Internationalen
Arbeitsamt zusammenzuarbeiten hitte, das auf dem Prinzip
freier Vereinbarungen der Unternehmer- und Arbeiter-
organisationen aufgebaut ist. Gegeniiber dem Sozial- und Wirt-
schaftsrat der Uno und der Uno selber, die ja weitgehend « Po-
litik » macht und von der « Politik » abhingig ist, wire auf Grund
dieser Kriterien ein eher reserviertes Verhalten angezeigt.

Leider ist das Umgekehrte der Fall. Der Weltgewerkschafts-
bund hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um innerhalb der Uno
eine anerkannte und gute Position zu erhalten. Das Resultat scheint
allerdings das gleiche zu sein wie bei der Zusammenarbeit mit
nationalen staatlichen Institutionen, das heisst Husserst unbefrie-
digend.

Das Internationale Arbeitsamt hingegen hat sich
seit Kriegsschluss — was von den Gewerkschaften seit Jahrzehnten
befiirwortet wird — immer mehr auf seine wirtschaftlichen
und beruflichen Aufgaben konzentriert, das heisst, es hat ein
Gebiet gewihlt, das gegeniiber Staat und Politik weitgehend ab-
gegrenzt ist, wo vor allem die Arbeiter und Unternehmer in Ueber-
einstimmung mit den oben dargelegten Richtlinien in freier Zu-
sammenarbeit wirksam sein kénnen und wo deshalb positive und
fiir die Arbeiter sofort sich giinstig auswirkende Resultate er-
zielt werden koénnen. Die Vermehrung der sogenannten Indu -
striekommissionen, in denen innerhalb gewisser Wirt-
schaftsgebiete jene Probleme internmational gelost werden,
die auch national Gegenstand der im freien Vertragswesen er-
folgenden Zusammenarbeit der Unternehmer- und Arbeiterorga-
nisationen sind, ist das deutliche Wahrzeichen dieser Entwicklung.
Dass z. B. die maritime Konferenz des Internationalen Arbeits-
amtes, auf der 32 Staaten vertreten waren, in ihrer im Juni in
Seattle (Washington) abgehaltenen Tagung zu den bereits be-
stechenden 15 Konventionen 9 weitere Konventionen angenommen
hat, die sich mit allen Sorgen und Néoten des Seemannes befassen
(Erndhrung, medizinische Behandlung, Ferien, Unterkunft zu
Wasser und zu Lande, soziale Sicherheit, Léhne, Arbeitszeit usw.),
ist als gutes Beispiel dafiir, wie wahrhaft internationale Sozial-
politik gemacht werden kann, bedeutungsvoller als
simtliche — fehlgeschlagenen! — politischen
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Konferenzen dieses Jahres. Dies ist Arbeit, die auf
allen Gebieten der Wirtschaft geleistet werden kann und soll und
die den Arbeitern wirklich positive Vorteile bringt.

Wenn der Weltgewerkschaftsbund, der zurzeit fast ausschliess-
lich auf politischem Gebiet von sich horen ldsst, sich nicht
im Sinne der in den vorangehenden Kapiteln dargelegten Schluss-
folgerungen zu solchen rein gewerkschaftlichen Auf-
gaben zuriickfindet, so kann er nie den Anspruch darauf er-
heben, den unmittelbaren Interessen der Arbeiter, wie sie
heute noch im Vordergrund stehen, zu dienen. Wenn er dies wohl
tut, so wird es auch wichtig fiir ihn werden, die Internatio-
nalen Berufssekretariate, ohne die er nie ein wirklich
lebendiger gewerkschaftlicher Organismus sein wird, so in seinen
Organismus einzubauen, dass sie gleichzeitig eine grosse Selbstén-
digkeit haben und ihn mit ihrer rein gewerkschaftlichen Arbeit
befruchten konnen.

Wir iibersehen nicht, dass sich der Internationale Gewerk-
schaftsbund, der im Dezember letzten Jahres sang- und klanglos
begraben worden ist, nach dem letzten Weltkrieg wegen des Feh-
lens einer politischen Internationale einige Jahre ebenfalls mit
politischen Problemen zu befassen hatte. Er hat sie jedoch
sozusagen mit erledigt, denn im iibrigen sah er seine
Hauptaufgabe traditionsgemiss allzeit auf ge-
werkschaftlichem Gebiet. Wihrend man heute den
Namen des Weltgewerkschaftsbundes meistens nur im Zusammen-
hang mit sehr fernen Lindern hort, die zugegebenermassen wohl
in der Weltpolitik, jedoch sicherlich nicht im praktischen gewerk-
schaftlichen Streben und Wollen eine Rolle spielen (Griechenland,
Aserbeidschan usw.), legte der Internationale Gewerkschaftshund
nach dem letzten Kriege den Nachdruck vor allem auf die Zu-
sammenarbeit mit den gewerkschaftlich gut ausgeri-
steten Lindern Europas, die ihn denn auch in die Lage
versetzten, gewaltige Hilfsaktionen durchzufiihren, so
z.B. jene fiir Wien, auf Grund deren dem notleidenden Oester-
reich ganze Lebensmittelziige zur Verfiigung gestellt werden konn-
ten. Er organisierte effektive Boykotte gegen reaktionire Regie-
rungen (Polen, Ungarn usw.). Er unterstiitzte spiter die spanischen
Gewerkschaften, und zwar nicht mit Resolutionen und Manifesta-
tionen, sondern materiell mit vielen Millionen. Er gab regelmassig
eingehende Presseberichte, niitzliche Publik. onen und eine ernst-
hafte Zeitschrift heraus. Er tat dies alles mit 4 bis 5 verantwort-
lichen Funktioniren, wihrend der Weltgewerkschaftsbund heute
iiber einen gewaltigen Apparat verfiigt.

Auch international soll informatorisch und materiell
vor allem gewerkschaftliche Arbeit geleistet werden,
wobei es sicherlich vor allem notig wire, dass wir zunédchst einmal
vom neuen Mitglied des Weltgewerkschaftsbundes, von seinen Ge-
werkschaften und Institutionen, seiner Organisation und Wirksam-
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keit Zuverlissiges und Eingehendes zu héren kriegen: nimlich von
der UdSSR. Wenn man bedenkt, wie initiativ die Kommunisten
im allgemeinen und die Russen im besondern sind, wundert man
sich dariiber, dass wir allein auf diese Dinge aufmerksam und uns
damit unbeliebt zu machen haben. Der Weltgewerkschaftsbund
wird es doch nicht auf sich sitzen lassen wollen, dass ihn der tote
Internationale Gewerkschaftsbund, der auch heute noch Erkleck-
liches an Hilfs- und Unterstiitzungsaktionen leistet, in den Schatten
stellt.

Die schweizerischen Gewerkschaften sind Mitglied des neuen
Weltgewerkschaftsbundes. Sie unterstiitzen ihn und wiinschen, dass
er seine Aufgaben erfiillt und dass es vor allem auch gewerk-
schaftliche Aufgaben sind. Wir hoffen, dass unter voller
Beriicksichtigung der organisatorischen Eigentiimlichkeiten der
russischen Gewerkschaften ein Weg gefunden wird, um die Mit-
wirkung der russischen Gewerkschaften an den internationalen
gewerkschaftlichen Aufgaben, insbesondere des Internationalen
Arbeitsamtes, zu fordern und sicherzustellen. Dies schon deshalb,
weil, wie wir gesehen haben, sich auch andere Linder die Organi-
sationsmethoden der Russen zu eigen gemacht haben, bzw. machen.

Wir sind gegeniiber der Politik auch international skeptisch,
von wo sie auch kommen mége. Wenn z. B. Dr. Karl Renner, der
Prisident der Oesterreichischen Republik, in seiner im « Volks-
recht » veroffentlichten Artikelserie « Neue Wege zum Weltsozia-
lismus » sagt, dass die zu errichtende Vierte Internationale (wire
es nicht schon die Fiinfte?) «in erster Linie von den Gewerkschaften
getragen werden miisse », so erwidern wir auch in diesem Falle,
dass die Gewerkschaften noch nie so wenig Grund hatten, sich in
politische Bestrebungen einzulassen.

Auch die Arbeit in der gewerkschaftlichen Internationale und
den iibrigen internationalen Institutionen muss von der bereits dar-
gelegten Erkenntnis getragen werden, dass wir vorldufig noch in
einer liberal-kapitalistischen Welt leben. Die Wirk-
samkeit wihrend der beiden Weltkriege richtete sich ebenfalls nach
dicsem Tatbestand: sie ging hauptsichlich darauf aus, die Ar-
beitshedingungen innerhalb dieser Welt natio-
nal und international zu verbessern. Die Gewerk-
schaften unterstiitzten in diesem Sinne teilweise sogar die Bestre-
bungen zur Wiederaufrichtung einer moglichst freien Weéltwirt-
schaft, das heisst alle Konferenzen, die iiber Genua, Genf und
Briissel bis zur Weltwirtschaftskonferenz von 1933 fiihrten. Auch
heute noch geht es bei den Gewerkschaften international in
erster Linie um die Betreuung der wirtschaftlichen Interessen der
Arbeiterschaft innerhalb einer vorwiegend liberal-kapitalistischen
Welt, wobei man sich allerdings iiber die Alternative klar sein
muss, falls diese Welt auch diese letzte Bewdhrungsprobe nicht
besteht — was sie wahrscheinlich tun wird.

Um was es dabei letzten Endes geht, wissen wir alle. Auch die
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weiterblickenden Vertreter der jetzigen Ordnung sind sich dariiber
durchaus klar und sagen es selb er. So fiihrte kiirzlich der Stell-
vertreter des schweizerischen Delegierten des Bundesrates fiir Ar-
beitsbeschaffung in einem Vortrag, den er bei Vertretern des Ge-
werbes gehalten hat, wortlich aus: « Sie alle stehen auf dem Boden
der freien Wirtschaft. Das gleiche gilt auch fiir den Delegierten
fiir Arbeitsheschaffung. Wenn wir die freie Wirtschaft erhalten
wollen, dann miissen wir vor allem den Beweis erbringen, dass sie
in der Lage ist, Wirtschaftskrisen, wie diejenigen der Vorkriegszeit,
zu verhindern. ,Wenn freies Unternehmertum’, so sagt der ameri-
kanische Handelsminister Wallace, ,mit einer Wiederkehr von
Schwankungen zwischen einer und zwanzig Millionen Arbeitsloser
identisch ist, dann lebewohl freies Unternehmertum. Und damit
hat er sicher rechtt Wenn unsere freie Wirtschaft in
der Nachkriegszeit nichts Besseres zustande
bringt als einen voriibergehenden Boom und
einen darauffolgenden Zusammenbruch, dann
kénnte es leicht sein, dass diejenigen Ober-
wassererhalten, dieaufdem Standpunktstehen,
dass nur durch eine véllige Neuordnung Wirt-
schaftskatastrophen verhindert werden kon-
nen.»

Ganz ihnlich haben sich schon die Sachverstindigen der Welt-
wirtschaftskonferenz des Jahres 1933 ausgesprochen:

« Wenn die Weltwirtschaftskonferenz scheitert, so steht in Aus-
sicht, dass sich alle Nationen der Welt ein Ideal der Autarkie zu
eigen machen werden, das nicht verfehlen wird, den wirtschaft-
lichen Fortschritt lahmzulegen. Eine solche Losung wiirde den in-
ternationalen Bau des Finanz- und Geldwesens in seinen Grund-
festen erschiittern, der Lebensstandard wiirde sinken, und die Ge-
sellschaftsordnung, in der wir leben, wiirde nicht mehr weiter-
bestehen konnen. »

Nachdem ein Land, Deutschland, versucht hat, sich nach dem
Scheitern der Weltwirtschaftskonferenz die von ihr aufgestellte
Alternative zu eigen zu machen und dabei gescheitert ist, bietet
sich der Welt eine allerletzte Chance, es diesmal richtig zu
machen: es sei denn, dass sie diese Chance bereits verpasst hat und
das Schicksal trotz der Besiegung des auf das Autarkieideal auf-
gebauten Nationalsozialismus seinen Weg geht: nur unter andern
Vorzeichen.

343



	Selbständige Gewerkschaften im liberal-kapitalistischen Parteienstaat!

